
ZOLLABFERTIGUNGEN UND STEUERRECHT SIND 

KEIN MYSTERIUM … 

…AUCH NICHT IN SERBIEN !!



Bereits 1882 erhielt G.ENGLMAYER 

Spedition in Österreich die offizielle 

Ernennung zum K.&K. „amtlich 

bevollmächtigten Zollagenten“! 

Diese Ernennung beeinflusste die 

Entwicklung unserer Firmengruppe 

entscheidend.

Selbstverständlich hat sich in den 

letzten 142 Jahren einiges in 

Sachen Zoll und Steuerrecht getan.

VORWORT



Auch heute verfügt G.ENGLMAYER in allen 12 

europäischen Landesorganisationen über eigene 

Zollabteilungen welche dieser „Verzollungs-

Tradition“ gerecht werden. 

Die konsequente Weiterentwicklung der letzten 

Jahrzehnte spiegelt sich in der Gründung der 

G.ENGLMAYER Zoll & CONSULTING Gmbh, 

wie auch in der

Zollakademie AUSTRIA, Zollakademie SWISS 

und der Zollakademie GERMANY wieder.

Spezialisten bei ENGLMAYER Serbien, 

unterstützen in komplexen Zollabfertigungen 

und steuerrechtlichen Fragen unsere 

internationalen Kunden und Partner, vor Ort in 

Serbien.

 



OPERATIVE FRAGEN AUS DER PRAXIS

• WELCHE LIEFERBEDINGUNGEN SIND EMPFEHLENSWERT ?

• WER BEZAHLT DIE IMPORT ZOLLABGABEN IN SERBIEN 

Die o.a. Fragen werden immer wieder gestellt, jedoch gibt es dazu keine objektive Antwort 

ohne den Verkäufer oder Käufer der Ware von seinen Rechten und Pflichten zu Ent,- 

oder zu Belasten.

Die häufigsten INCOTERMS, welche im Außenhandel zwischen der EU und Serbien 

verwendet werden sind EXW, FCA, DAP, DDP.

EXW und FCA werden vorrangig von serbischen Importeuren gewählt wenn diese bereits über 

eine eigene Transport,- und Import Zollorganisation im Land verfügen.

Die bessere operative Kontrolle der Lieferung ergibt sich für den EU Exporteur bei der Wahl 

der INCOTERMS DAP und DDP.  Bei der Frankatur DAP kann die Zahlung der Import Zölle 

und EUST auch durch den Versender erfolgen!



OPERATIVE FRAGEN AUS DER PRAXIS

• WIE IST DER ZOLL PROZESS AB DER SERBISCHEN EINTRITTGRENZE

     BIS ZUM KÄUFER DER WARE? 

-Grenz Zoll Anmeldung erfolgt durch den Spediteur

-Es wird von der RS-Eintrittsgrenze ein „nationaler 

 Zollbegleitschein“ erstellt

-Sendungen bis max. 5 Zoll Tarif Nummern können

 „am LKW“ Importverzollt werden.

-Darüber hinaus muss die Ware in ein zugelassenes

 Zoll Lager entladen werden. 

 Erst mit dem zollamtlich bestätigten Zoll Einlagerungsscheinen kann 

 eine Importverzollung stattfinden.

 



OPERATIVE FRAGEN AUS DER PRAXIS
• WANN MUSS EINE SANITÄRE, VETERINÄRE oder „PHYTOSANITÄRE“ 

     KONTROLLE DURCH DIE RS BEHÖRDEN ERFOLGEN ?

SANITÄRE KONTROLLE 
Grundsätzlich unterliegen alle Güter (Lebensmittelmaschinen, Maschinenteile für die Lebensmittel Industrie, Teller,

Bestecke, Tischtücher, Servietten, Trinkbecher, Trinkgläser, etc.), und alle Gegenstände des täglichen Gebrauches welche 

direkt oder indirekt in Verbindung mit der menschlichen Nahrungsaufnahme stehen einer Sanitären Kontrolle der 

RS Sanitärbehörden. Es werden Warenmuster gezogen und zur Warenanalyse verbracht (Ausnahme: der Importeur hat bereits vor 

Wareneingang Sanitär Analyse Zertifikate angefordert). Die Sanitär Kontrolle wird am Empfangs Zollamt des Importeurs durchgeführt!

Erst nach Erhalt der Sanitär Zertifikate kann eine Import Zollabfertigung erfolgen!

VETERINÄR KONTROLLE
Eine Veterinäre Kontrolle ist für all jene Güter welche zwingenderforderlich welche Tierischen Ursprungs sind und/oder zum Verzehr

von Tieren vorgesehen ist. Die Veterinär Kontrolle erfolgt immer an der Serbischen Eintrittsgrenze!

Eine Veterinär Analyse des Importeurs für die zu importierenden Güter ist erforderlich. Die Behörde kann einen Import nach RS verbieten!

Erst nach Erhalt der Sanitär Zertifikate kann eine Import Zollabfertigung erfolgen!

PHYTOSANITÄRE KONTROLLE
Betrifft all jene Güter welche Pflanzlichen Ursprungssind oder für die Zucht/Gedeih von Pflanzen erforderlich sind.

Eine Phytosanitäre Kontrolle erfolgt an der RS Eintrittsgrenze oder (in Abhängigkeit der Warengruppe) am Zollamt des Empfängers.

Erst nach Erhalt der Phytosanitären Zertifikate kann eine Import Zollabfertigung erfolgen!

Alle Kontrollen und Zertifikate sind kostenpflichtig!



OPERATIVE FRAGEN AUS DER PRAXIS
• WELCHE PFLICHTEN HAT DER ÖSTERREICHISCHE EXPORTEUR BEI GENUSSMITTELN IM

     ZUGE DES EXPORTS NACH SERBIEN?

Der österreichische Exporteur ist grundsätzlich verpflichtet Genussmittel inhaltlich gem. den Vorschriften 

der Republik Serbien zu etikettieren, sodass diese den Veterinären Bestimmungen des Empfängerlandes 

entsprechen.

Geschieht dies nicht, im Regelfall in Absprache mit dem RS-Importeur, so ist der RS-Importeur verpflichtet 

die Ettiketierungsvorschriften lokal ( vor Ort im einem Zoll Lager ) durchzuführen.

Erst nach erfolgter Etikettierung kann eine Sanitäre oder Veterinäre Kontrolle erfolgen.

Zudem ist der Importeur verpflichtet die Verbrauchsteuer dem RS-Finanzamt anzumelden, und die 

entsprechenden Banderolen an der einzelnen Ware anzubringen

Nach Erhalt der entsprechenden Zertifikate und der Anbringung Verbrauchsteuer Banderolen

kann die Importverzollung der Güter erfolgen.

Zu beachten:

- Es bestehen Import Kontingente auf einzelne Warengruppen.

  Kontingentbestimmungen erhalten Sie auf gesonderte Anfrage!



OPERATIVE FRAGEN AUS DER PRAXIS

• KANN EIN REEXPORT VON DER EU ÜBER SERBIEN NACH 

RUSSLAND ERFOLGEN? 

Die Republik Serbien hat kein Embargo gegenüber Russland 

eingeführt.

Grundsätzlich ist ein REEXPORT über Serbien möglich.

Für die eigentliche REEXPORT Kontrolle durch die serbischen 

Zoll Behörden ist eine Vielzahl an Dokumenten und amtlichen 

Nachweisen erforderlich, insbesondere wenn es sich um 

elektronische Bauteile handelt.

Alle ENGLMAYER Landesorganisationen sind ohne 

Ausnahme dazu angehalten die bestehenden Embargo 

Kapitel nach Russland einzuhalten!



Definition:

Von einer vorübergehenden Ausfuhr wird gesprochen, wenn die Waren das Zollgebiet der Union zwar 

verlassen, aber zu diesem Zeitpunkt schon feststeht, dass sie zur Wiedereinfuhr innerhalb eines 

bestimmten Zeitraums vorgesehen sind.

Hier wird in den Zollverfahren der Republik Serbien unterschieden:

- Temporäre Ausfuhr zur Veredelung

- Temporäre Ausfuhr zur Reparatur

Bei den o.a. Zollverfahren müssen durch den RS-Importeur bei dessen lokalen Zollamt angemeldet 

werden, oder an dessen Zollamt wo das juristische Unternehmen und dessen Haupt Buchhaltung 

angemeldet ist. Beide Verfahren sind Zoll,- und Steuerfrei!

Sofern die Güter aus Österreich mit einem Präferenzial Nachweis oder EUR1 nach RS Versand wurden,

kann auch der Serbische Lieferant ein EUR1 für den Import nach Österreich erstellen.

OPERATIVE FRAGEN AUS DER PRAXIS
• WAS IST EINE VORÜBERGEHENDE (TEMPORÄRE) AUSFUHR / EINFUHR ? 



OPERATIVE FRAGEN AUS DER PRAXIS
• WAS IST EIN CARNET ATA ? 

Mit dem Carnet ATA können Waren aus Österreich und/oder der 

EU vorübergehend aus dem Zollgebiet der Union ausgeführt und 

ohne aufwändige Zoll Formalitäten wieder eingeführt werden.

Bei der Nutzung eines CARNET ATA entfallen keine Steuer,- und 

Zollabgaben.

Im Hinblick auf die Belgrader Maschinenbau Messe im Mai 2024 

empfiehlt sich der Transport der Ausstellungsgüter, welche nur zu 

Ausstellungszwecken dienen mit einem CARNET ATA.

Österreichische Unternehmen beziehen das CARNET ATA über 

deren jeweilige WKO-Vertretung in Österreich www.carnet.wko.at ! 

http://www.carnet.wko.at/
JANKOVICM
Notiz
Lapsus: Korrekt lautet der SAt: Bei Nutzung eines CARNET ATA fallen keine Steuer- und Zollabgaben an.



OPERATIVE FRAGEN AUS DER PRAXIS
• WARUM MUSS EIN CMR FRACHTBRIEF DIE WARE NACH SERBIEN BEGLEITEN ?

 

Ein CMR-Frachtbrief ist ein internationales Beförderungsdokument, das 

bei grenzüberschreitenden Transporten von Gütern im Straßenverkehr zum 

Einsatz kommt.

Die Anwendung des CMR-Frachtbriefes kommt in der EU und i NON EU 

Ländern zur Anwendung, wenn wenigstens einer der beiden Staaten das 

CMR-Abkommen ratifiziert hat. Für den Export von Österreich/EU nach 

Serbien ist der CMR-Frachtbrief verpflichtend,

Der Exporteur der Ware ist verpflichtet dieses in allen Punkten 

ordnungsgemäß und gemäß der Kaufvereinbarung zu erstellen.

Frachtbriefbestellungen sind beim Fachverband Güterbeförderung oder bei 

der AISÖ, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien mit Formular über 

office@dietransporteure.at jederzeit möglich.

mailto:office@dietransporteure.at


OPERATIVE FRAGEN AUS DER PRAXIS
• WAS VERSTEHT MAN UNTER SCHUTZ ZÖLLEN IN SERBIEN ?

 
Schutzzölle sind Importzölle für bestimmte Produkte.

Durch diese handelspolitischen Maßnahmen, die die importierten Waren verteuern, 

sollen die inländischen Hersteller dieser Erzeugnisse vor der ausländischen Konkurrenz geschützt werden.

Diese Schutz Zölle gelten insbesondere für Lebensmittel.

Ferner kann die serbische Zoll Verwaltung Produkte, die dem Saisonzoll unterliegen sowie die Periode, 

in der sie erhoben werden, mit kurzfristigen  Entscheidungen über s.g. saisonale Zölle für die Einfuhr 

bestimmter landwirtschaftlicher Produkte informieren.

Hier empfiehlt sich die direkte Kontakt Aufnahme des österreichischen Exporteurs mit dem serbischen Importeur!

Gerne informieren auch wir im konkreten Fall auch persönlich!

Von Import Zoll Abgaben sind generell gem. Artikel 247 des serbischen Zollgesetzes folgende Güter befreit:

+ unentgeltlich aus dem Ausland zur Verfügung gestellte Muster und Werbematerial

+ Messewaren

+ nichtkommerzielle Kleinsendungen

Jedoch unterliegen auch diese Güter eine entsprechenden Export Zollbehandlung in Österreich wie auch 

Eine Import Zollbehandlung in Serbien.



Aufgrund der Komplexität des serbischen Zoll,- Steuer,- und nationalen Transportrechst 

können wir in diesem WEBINAR nur grundlegende Themen aufgreifen.

Dahingehend rechnen wir mit ihrem Verständnis !

Danke für Ihr Interesse und Aufmerksamkeit!

Wir ersuchen Sie höflich sich mit ihren konkreten Themen direkt an uns von: 

ENGLMAYER RS d.o.o.

Milan ZLATANOVIC (Geschäftsführer ENGLMAYER Serbien), E-Mail: m.zlatanovic@at.englmayer.net 

 

G.ENGLMAYER Zoll & Consulting GmbH

Monika Itzinger ( Leitung Zollberatung Zollakademie AUSTRIA), E-Mail: m.itzinger@zoll-beratung.at, zu wenden.

Selbstverständlich steht Ihnen ebenso das  

Österreichisches Außenwirtschafts Center Belgrad, Serbien11070 Belgrad

E-Mail: belgrad@wko.at, zur Verfügung!

  

mailto:m.zlatanovic@at.englmayer.net
mailto:m.itzinger@zoll-beratung.at
mailto:belgrad@wko.at
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